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Muster für Aufnahmevertrag zwischen Sonderschuleinrichtung und zuweisender Schulgemeinde (7.2.2012)
Gestützt auf den Schulpflegebeschluss vom (Datum) über die Sonderschulung von (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnadresse der Schülerin/des Schülers) in der Einrichtung (Name, Adresse der Einrichtung) wird 

zwischen

der zuweisenden Schulgemeinde (Gemeinde), vertreten durch die Schulpflege und der Einrichtung (Name) folgender Vertrag abgeschlossen:

1. Vertragsinhalt
Die Einrichtung (Name) nimmt ab (Datum) die Schülerin (Name)/den Schüler (Name) in das Schulheim/die Sonderschule auf. 

Art und Umfang der Sonderschulung (Schulung, Betreuung, Transport, Therapien) des aufgenommenen Schülers/der aufgenommenen Schülerin ergeben sich in erster Linie aus dem Zuweisungsbeschluss der Schulgemeinde.  Das vom VSA genehmigte Rahmenkonzept der Einrichtung ist integrierter Bestandteil des vorliegenden Vertrages. 
1.1. Ziele der Sonderschulung

· Förderziele gemäss Vereinbarung im schulischen Standortgespräch ( inkl. individuelle Lernziele in Abweichung vom Lehrplan)

· Ziele für Sozial- und Arbeitsverhalten

1.2. Leistungen
· Schulung und Betreuung gemäss Rahmenkonzept: evtl. genaue Betreuungszeit, bzw. Anzahl Übernachtung angeben, Wochenend -und Ferienbetreuung
· Therapien  
Eventualiter: Die Parteien vereinbaren zusätzlich folgende Leistung(en):

· Transport (öffentl. Verkehrsmittel, Schulbus etc.)

· Betreuungszeiten ausserhalb der Öffnungszeiten, einschliesslich während konzeptionell vorgesehenen Schliessungszeiten an Wochenenden oder in Schulferien
2. Finanzierung
2.1. Kostengutsprache

Die Schulgemeinde (Name) leistet die Kostengutsprache für den Aufenthalt von …bis…. Die Kostengutsprache muss spätestens im Zeitpunkt des Eintritts in die Einrichtung vorliegen. Liegt die Kostengutsprache wegen zeitlicher Dringlichkeit nicht vor Beginn des Eintritts in die Einrichtung vor, so ist es so rasch als möglich nachzuholen.

2.2. Kosten
Die Kosten der Sonderschulung entsprechen der aktuellen Verfügung der Bildungsdirektion über die Versorgertaxen in beitragsberechtigten Tagessonderschulen, Sonderschulheimen und Jugendheimen oder dem von kommunalen Sonderschulen festgelegten Schulgeld.
 Für ausserordentliche und nicht im Konzept vorgesehene Kosten sind die Richtlinien des Amtes für Jugend und Berufsberatung betreffend Platzierungs- und Nebenkosten in Kinder-, Schul- und Jugendheimen zu beachten.
Eventualiter: Kosten des Transports, wenn dieser von der Sonderschule organisiert wird.

2.3. Verpflegungsbeitrag der Eltern
Die Versorgertaxe deckt auch den Verpflegungsbeitrag, der den Eltern weiterverrechnet werden kann.
Der Verpflegungsbeitrag der Eltern richtet sich nach der aktuellen Verfügung der Bildungsdirektion über den Verpflegungsbeitrag. Den Eltern werden die effektiven Verpflegungstage verrechnet. Diese werden der Schulgemeinde monatlich mitgeteilt.
2.4. Zahlungsmodalitäten

Die Einrichtung stellt der Schulgemeinde monatlich Rechnung. Die Rechnungen sind innert einer Frist von 30 Tagen seit Rechnungsstellung zu bezahlen. 
Eventualiter: Für Transportkostenabrechnung allenfalls separate Rechnungsstellung in grösseren Abständen.
3. Beendigung
Die Vertragsparteien setzen sich für eine geordnete und einvernehmliche Austrittsplanung unter Mitwirkung aller Betroffenen ein.

3.1. Ordentliche Beendigung

Der Aufnahmevertrag  kann durch schriftliche Kündigung unter der Einhaltung einer Frist von 2 Monaten beidseitig jeweils auf Ende des Schuljahrs
 beendigt werden.
3.2. Ausserordentliche Beendigung
Die Vertragsparteien können den Aufnahmevertrag abweichend von den Bestimmungen unter Punkt 3.1. nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der aufgenommene Schüler oder die aufgenommene Schülerin nicht mehr den Bedürfnissen entsprechend betreut und gefördert werden kann.
Die zuweisende Schulgemeinde und die Einrichtung sind gemeinsam unter Einbezug der Inhaber der elterlichen Sorge bzw. der gesetzlichen Vertretung für die Organisation einer Umplatzierung oder einer allfälligen Anschlusslösung zuständig (vgl. dazu Richtlinien der Bildungsdirektion betreffend Umplatzierung von Schülerinnen und Schülern in Tagessonderschulen vom 23. August 2004 sowie Richtlinien des Amtes für Jugend und Berufsberatung betreffend stationäre Betreuung in Kinder-, Schul- und Jugendheimen vom 17. Juni 2002).
Erfolgt der ausserordentliche Austritt auf Veranlassung der Einrichtung, ist der effektive Austrittstag der letzte anrechenbare Aufenthaltstag. 
Erfolgt der ausserordentliche Austritt auf Veranlassung der Schulgemeinde, so bleibt die Schulgemeinde noch während 2 Monaten ab schriftlicher Austrittserklärung kostenpflichtig. 
Tritt der aufgenommene Schüler/die aufgenommene Schülerin ausserterminlich und ohne Veranlassung der Vertragsparteien (z.B. auf Veranlassung der Eltern) aus der Einrichtung aus, so bleibt die Schulgemeinde bis zum Ende des Folgemonats kostenpflichtig. 
Die Einrichtung bemüht sich um eine schnelle Wiederbelegung des Platzes. 

Wird der frei gewordene Platz vor Ablauf der in Punkt 3.1. und 3.2. angegebenen Fristen wieder besetzt, so entfällt die Zahlungspflicht der Schulgemeinde für die verbleibenden Tage. 
4. Zusammenarbeit und Information
Die Vertragsparteien sind zur Zusammenarbeit und Information verpflichtet. Die Vertragsparteien haben die Inhaber der elterlichen Sorge bzw. die gesetzliche Vertretung der aufgenommenen Schülerin/des aufgenommenen Schülers in ihre Tätigkeiten mit einzubeziehen.  Jeder Schüler und jede Schülerin und die Inhaber der elterlichen Sorge bzw. deren gesetzliche Vertretung werden beim Schuleintritt über die persönlichen Rechte, ihre Partizipationsmöglichkeiten, das Schul-, Betreuungs- und Therapiekonzept und die zuständigen Aufsichtsbehörden schriftlich orientiert. 

Zuständige Aufsichtsbehörden:

· Trägerschaft: (Adresse Präsident/in)
· (bei kommunalen Sonderschulen): Rekursinstanz: Bezirksrat
· Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Volksschulamt, Abteilung Sonderpädagogisches

5. Überprüfung

Die Schulgemeinde sorgt für die Überprüfung der angeordneten Sonderschulung auf ihre Notwendigkeit und Wirksamkeit Sie kann dazu jederzeit Auskunft über die Förderung des Schülers oder der Schülerin verlangen und Schulbesuche durchführen. Sie nimmt an den jährlich stattfindenden schulischen Standortgesprächen und Standortbestimmungen teil.
Die Einrichtung lädt mindestens die Eltern oder Erziehungsberechtigten und die von der Schulpflege bezeichnete Kontaktperson (Name, Kontaktdaten) zum schulischen Standortgespräch ein und stellt ihnen die Kurzinformation und das entsprechende Vorbereitungsformular rechtzeitig zur Verfügung. Sie organisiert wenn nötig eine interkulturelle Vermittlung. Der interkulturellen Vermittlung und den Eltern oder Erziehungsberechtigten stellt sie das Vorbereitungsformular in der entsprechenden Sprache zur Verfügung.

Die Einrichtung stellt der Schulpflege die folgenden Unterlagen zur Entscheidung über die Weiterführung der Sonderschulung zur Verfügung: Protokoll schulisches Standortgespräch, allenfalls  weitere Unterlagen, z.B. Förderplanung, Förderbericht etc.

Das Original des Protokolls des schulischen Standortgesprächs wird im Schülerdossier in der Schulgemeinde aufbewahrt.

Der Zeitpunkt des schulischen Standortgesprächs wird mit Vorteil so eingerichtet, dass bei einer allfälligen Integration in die Regelschule die ordentliche Beendigung des Vertrages eingehalten werden kann.

6.  Vertragsänderungen

Wesentliche Änderungen des Vertrages können nur im gegenseitigen Einvernehmen und in schriftlicher Form erfolgen. Sie sind allen Betroffenen zur Kenntnis zu bringen.
7. Kontaktpersonen 

Einrichtung:
Schulgemeinde:

	Für die Schulgemeinde
	Ort/Datum
	

	Für die Einrichtung
	Ort/Datum
	


Den Inhalt dieses Vertrages zur Kenntnis genommen zu haben bestätigen:

	Die gesetzliche Vertretung des Kindes
	Ort/Datum
	


� Gemäss dem geänderten § 17 Lehrpersonalverordnung (LPVO) gilt neu ab 1. Mai 2011 als administrativer Schuljahresbeginn der  1. August (bwz. 31. Juli als Schuljahresende). Es wird empfohlen für Aufnahmeverträge für das Schuljahr 2011/2012 diese Stichtage anzuwenden. 
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